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Sehr geehrter Herr xxx 

 

Ich beziehe mich auf Ihre elektronische Eingabe vom 27. August 2012 (datiert aaaa, 25. August 

2012). Die Abklärungen haben ergeben, dass Sie kein qualifiziertes Zertifikat und damit keine an-

erkannte elektronische Signatur verwendet haben. Ihre Eingabe ist damit nicht gültig, weshalb ge-

stützt darauf kein Beschwerdeverfahren eröffnet werden kann. Der guten Ordnung halber teile ich 

Ihnen mit, dass eine Aufhebung des Konkurseröffnungsentscheides gemäss Art. 174 SchKG nur 

möglich ist, wenn innert der Beschwerdefrist von 10 Tagen die Tilgung oder Hinterlegung des ge-

schuldeten Betrages mittels Urkunden nachgewiesen und überdies die Zahlungsfähigkeit glaubhaft 

gemacht ist.  

 

 

Freundliche Grüsse 

Obergericht des Kantons Zug 

II. Beschwerdeabteilung 

 

 

 

lic.iur. F. Ulrich  

Oberrichter  
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